

- 2 -
	Z.B. „Die Senatorin für Finanzen“
	
	Freie
Hansestadt
Bremen

	Adresse

	
	Auskunft erteilt
xxx
Zimmer xxx
Tel. (0421) xxx 
Fax (0421) xxx
E-Mail
xxx
Datum und Zeichen
Ihres Schreibens

Mein Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)
xxx
Bremen, 


	
	
	


An
XXX XXXX



Veröffentlichung von Verträgen nach dem Bremer Informationsfreiheitsgesetz


Sehr geehrte Damen und Herren,

das Bremer Informationsfreiheitsgesetz (BremIFG) verpflichtet die Freie Hansestadt Bremen zu Veröffentlichung von bestimmten Informationen im elektronischen Informationsregister (Transparenzportal, abrufbar unter www.transparenz.bremen.de). Gemäß § 11 Abs. 4 a Satz 1 in Verbindung mit § 11 Abs. 4 Satz 1 BremIFG müssen auch bestimmte Verträge der Daseinsvorsorge sowie Vergütungsverträge für die Erstellung von Gutachten ab einem Gegenstandswert von 5.000 Euro und sonstige Verträge ab einem Gegenstandswert von 50.000 Euro ohne Angaben von personenbezogenen Daten und Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen veröffentlich werden. Gleiches gilt nach § 11 Abs. 4 a Satz 2 BremIFG für Vergütungsverträge, die zwischen denselben Vertragspartnern innerhalb eines Kalenderjahres mit einem Gegenstandswert von insgesamt mehr als 50.000 Euro abschlossen werden.

Nach Prüfung des Vertrages, dessen Abschluss mit Ihnen wir beabsichtigen, sind wir zu dem Ergebnis gelangt, dass auch dieser Vertrag unter die Veröffentlichungspflicht des Bremer Informationsfreiheitsgesetzes fallen würde. 

Es obliegt uns als veröffentlichungspflichtiger Behörde im Sinne des § 11 Abs. 4 BremIFG zu entscheiden, ob der hier in Rede stehende Vertrag zu veröffentlichen ist und welche Teile ggf. zu schwärzen sind. 

Bitte teilen Sie uns daher bis zum xx.xx.xxxx mit, welche Teile des Vertrages aus Ihrer Sicht personenbezogene Daten oder Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse enthalten, die nicht veröffentlicht werden dürfen. Bitte legen Sie uns zugleich aus Ihrer Sicht das Geheimhaltungsinteresse dar und nennen die Gründe hierfür. 

Sofern wir bis zum Ablauf der genannten Frist keine Rückmeldung von Ihnen erhalten, werden wird die Einstufung des Vertragsinhalts als personenbezogene Daten, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen vornehmen und den Vertrag sodann im Informationsregister veröffentlichen. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
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